
Anlage 1 

Krankenkasse: Techniker Krankenkasse (TK) 

Vertragsbezeichnung: 
Verträge der TK zur Integrierten Versorgung Rheuma 
gemäß § 140a SGB V "Versorgungslandschaft Rheuma" 
in Nordrhein und Bayern 

Vertragskennung: 120382TK033 (NOR) und 
120712TK013 (BAY) 

KV: 00000100000000000 (NOR) und 
00000000010000000 (BAY) 

auf Basis von § 5 Absatz 9 i.V.m. Absatz 8 des 51. Nachtrags zur 
Gesamtvereinbarung der Ersatzkassen in Hamburg zur 

Vereinbarung zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs gemäß §§ 
63, 73b, 140a SGB V im Falle KV-bereichsübergreifender 

Inanspruchnahme vom 20. Dezember 2010  
- "Versorgungslandschaft Rheuma (VLR)" - 

in Nordrhein und Bayern 

zum Zwecke der Rückbereinigung im Jahr 2018 

zwischen der 
Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg 

- nachfolgend KV Hamburg - 

und der 

Techniker Krankenkasse 
- nachfolgend TK - 

Hinweis: Die Bekanntmachung erfolgt gem. § 71 Abs. 4 SGB unter dem Vorbehalt der 
Nichtbeanstandung durch die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV).



Die Parteien vereinbaren aufgrund der Kündigung der zwei TK-Verträge zur integrierten 
Versorgung Rheuma gemäß § 140a SGB V "Versorgungslandschaft Rheuma" (im Weiteren 
"IV-Vertrag") im KV-Bezirk Nordrhein und Bayern mit Wirkung zum 31.12.2017 für die 
Quartale 1/2018 bis 4/2018 folgendes Verfahren: 

(1) Die TK hat der KV Hamburg die Beendigung der IV-Verträge mit situativer Teilnahme 
von Versicherten der TK rechtzeitig angezeigt. 

(2) Alle bisherigen Teilnehmer nehmen ab 01.01.2018 nicht mehr an den IV-Verträgen 
teil und gelten als Rückkehrer, sofern für sie im jeweiligen Vorjahresquartal eine 
Bereinigung durchgeführt wurde. 

(3) Als Rückbereinigungsbetrag wird die Pauschale in Höhe von 36,40 Euro je Quartal 
angesetzt. 

Die Rückbereinigungsmenge ergibt sich aus der Summe aller Rückkehrer multipliziert 
mit der Pauschale nach Satz 1. 

(4) Die TK sendet der KV Hamburg quartalsweise 3 Wochen vor Quartalsende eine E-
Mail mit Informationen hinsichtlich 

a. der Anzahl Rückkehrer,
b. der anzusetzenden Pauschalhöhe je Rückkehrer und
c. der Rückbereinigungsmenge im jeweiligen Quartal.

Fällt die Frist in Hamburg auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, 
erfolgt die Datenlieferung spätestens zum darauffolgenden Werktag. 

(5) Eine Datenlieferung gem. Anhang 1 zur Anlage 1 genannten Bereinigungsvertrages 
vom 13.10.2016 erfolgt nicht. 

Sofern seitens der TK im Jahr 2018 ein bereinigungsrelevanter Anschlussvertrag zu den IV-
Verträgen abgeschlossen wird, verständigen sich Vertragspartner ob und wie u.a. auf die 
Bereinigungsdaten des gekündigten Selektivvertrages bzw. die letztverfügbaren 
Abrechnungsdaten zurückgegriffen werden kann.  

Hamburg, 06.12.2017 

_______________________________ _______________________________ 
Kassenärztliche Vereinigung Hamburg TK-Landesvertretung Hamburg 


